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Die öffentliche Grünfläche, welche nicht als Entwässerung des Gewerbegebiets dient, ist wie 
unter 10.2 bei privaten Grünflächen vorgegeben einzugrünen.  
 
Grundsätzlich sind bei der Eingrünung des Gewerbegebiets in Richtung der freien Landschaft 
(nach Westen) nur gebietseigene Gehölze mit Herkunftsnachweis zu verwenden. Die Pflanzliste ist 
entsprechend anzupassen.  
 
Die Einfriedung ist sockellos und für Kleintiere durchgängig zu gestalten. Es ist ein Abstand der 
Einfriedung zum Boden von mind. 15 cm einzuhalten. Die Einfriedung soll sich in die Landschaft 
eingliedern und ist innerhalb der Eingrünung zu errichten. 
 
Der Vertrag mit dem DMZV zur Erbringung des erforderlichen Ausgleichs aus Ökokonten sowie 
die Abrechnung der Flächen des städtischen Ökokontos ist mit Aufstellung des Bebauungsplans 
der unteren Naturschutzbehörde vorzulegen.  
 
Daneben sind zwei Teilflächen (Lageplan Ausgleichsflächen Teilfläche 3 und 4) als Ausgleich 
vorgesehen, für die noch kein Ökokonto vorhanden ist. Die konkreten Ausgleichsmaßnahmen sind 
im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans zu planen, abzustimmen und festzulegen. Als 
Zielrichtung sollte Moorwiedervernässung und Wiesenbrüterschutz anvisiert werden.  
 
Bezüglich der Teilfläche 1 im Lageplan Ausgleichsflächen wird als zur Verfügung stehende 
Flächengröße 13.437 m² angegeben, nach Eintragung im Ökoflächenkataster sind es jedoch nur 
13.431 m³. Daneben sind die Restflächen der städtischen Ökokonten im Ökoflächenkataster mit 
7.031 m² angegeben, im Bericht mit 6.801 m². Beim Zusammenrechnen der im Bericht 
angegebenen verfügbaren Quadratmeter kommt eine Gesamtfläche von 42.469 m² anstelle der 
erforderlichen 42.859 m² heraus. Die Details sind im weiteren Verfahren zu klären.  
 
Das Risiko einer signifikanten Erhöhung von Vogelschlag an Glasbauteilen ist gemäß § 44 
BNatSchG zu vermeiden. Daher sind grundsätzlich große Glasflächen und Über-Eck-Verglasungen 
auszuschließen. Daneben wird die Verwendung von Gläsern mit einem möglichst geringen 
Außenreflexionsgrad (max. 15 %, je nach Scheibengröße können ergänzende Maßnahmen 
erforderlich sein) empfohlen. Weitere wirksame Maßnahmen zur Verhinderung von Vogelschlag 
an Glas werden im Leitfaden „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“ (Link: 
https://vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/broschueren/Glasbroschuere_2022_D.pdf) 
thematisiert. 
 
Das gesamte Gebiet kann als Bruthabitat für Offenlandbrüter dienen. Zur Verwirklichung ist vorab 
zu prüfen, ob artenschutzrechtliche Verbotstatbestände erfüllt sind. Eine Kartierung von 
Brutvögeln im Gebiet gemäß den fachlichen Standards ist hierzu unabdingbar. Ich möchte darauf 
hinweisen, dass die Brutzeit gerade beginnt und deswegen möglichst zeitnah mit der Kartierung 
begonnen werden sollte.  
 
Ebenfalls kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Zauneidechse im Gebiet vorkommt. 
Um ein Vorkommen zu prüfen, ist eine Habitatpotentialanalyse zur Aktivitätszeit der Tiere 
durchzuführen. Besteht ausreichendes Habitatpotential oder werden Tiere gesichtet ist ebenfalls 
eine Kartierung der Zauneidechse erforderlich. 
 
Es ist nicht bekannt, ob das Vorhaben Stickstoffimmissionen (Verkehr, Abgase etc.) erzeugen 
kann, die zu Beeinträchtigungen nahegelegener stickstoffempfindlicher Lebensraumtypen und 
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